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Gemeinsame Bekanntmachungen und Informationen  
der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. und der Gemeinde Weißkeißel 

 
 
 
 
 
 

Information zum Widerspruchsrecht gegen Auskünfte aus dem Melderegister  
im Zusammenhang mit den Kommunalwahlen am 25.05.2014 

 
 
 
Die Meldebehörde ist gemäß § 33 Sächsisches Meldegesetz berechtigt, Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 

von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit den Bundestagswahlen am 22.09.2013 Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister zu erteilen. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann der Übermittlung seiner Daten für die Gruppenauskünfte widersprechen; der 
Widerspruch bedarf keiner Begründung. Liegt der Meldebehörde der Widerspruch vor, darf sie für diese 
Zwecke keine Auskunft aus dem Melderegister erteilen. 
 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung Weißwasser, Marktplatz,  
02943 Weißwasser, einzulegen. 
 
Zur Vereinfachung des Verfahrens sind im Bürgerbüro des Rathauses während der Sprechzeiten entspre-
chende Formulare für die Einlegung des Widerspruchs erhältlich. 
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Große Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 
 
 

Bekanntgabe der im öffentlichen Teil der Sitzung des Stadtrates  
am 30.10.2013 gefassten Beschlüsse 

 
 

RAT/8-93/13 
Erste Änderung der Satzung über die Benutzung von öffentlichen Grünanlagen und öffentlichen Plätzen  

in der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
 
 

Auf der Grundlage des § 4 Abs. 2 Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.03.2003 (SächsGVBl. S. 55), berichtigt am 25.04.2003 (SächsGVBl. S. 159), rechtsbereinigt mit 
Stand vom 01.03.2011, hat der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. in seiner Sitzung am 30.10.2013 fol-
gende Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung von öffentlichen Grünanlagen und öffentlichen Plätzen in 
der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L (Grünanlagensatzung) beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 

 
 
1. Der § 1 „Begriffsbestimmungen“ wird wie folgt geändert: 
 
 Absatz 1 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 
2. Der § 2 „Geltungsbereich“  wird wie folgt neu gefasst 
 
 Die Satzung gilt für öffentliche Grünanlagen gemäß § 1 Abs. 1 und 2 dieser Satzung.  
 Die Grünanlagen sind in einem Verzeichnis in der Anlage zu dieser Satzung erfasst.  
 
 
3. Der § 5 „Genehmigungen für besondere Nutzungen, Gebühren, Ausnahmen“ wird unter Absatz 2 und 3 wie folgt neu 

gefasst: 
 
 (2)  Für die Nutzungen gemäß Abs. 1 werden durch die Stadt Weißwasser Gebühren erhoben. 
  Diese betragen für bauliche Nutzungen, insbesondere für Baustelleneinrichtungen, Gerüste, Lagerung von  
  Baustoffen, Abstellen von Containern, Baumaschinen und –geräten, Aufzüge und mobile Toiletten 1,00 € / m² 

 Tag.  
  Für andere Nutzungen bemessen sich die Gebühren nach Art und Ausmaß der Einwirkung auf die Grünanlage 

 und nach dem wirtschaftlichen Interesse des Nutzers. 
  Die Mindestgebühr beträgt 10,00 € pro/Tag. 
 

(3)  Gebührenfrei sind Nutzungen, 
- die ausschließlich religiösen, gemeinnützigen oder politischen Zwecken dienen und auf aktuelle  
 Ereignisse hinweisen; 
- für Veranstaltungen gemeinnütziger, eingetragener Vereine mit Sitz in der Stadt Weißwasser sowie für  
 Veranstaltungen, die ein ortsansässiger Verein im Auftrag der Stadt Weißwasser durchführt. 
 
 

 
Artikel 2 

 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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Anlage  

 
Verzeichnis über die Grünanlagen in der Stadt Weißwasser 

 
Gestaltete Park- und Grünflächen (GF) 
 

Freizeitpark     Bautzener Straße / B 156 
Jahnpark     Teichstraße / Jahndamm / Jahnbad 
Kohlestaubplatz     Muskauer Straße / Teichstraße 
Sitzbereiche und GF Bahnhofsvorplatz  Bahnhofsvorplatz 
Boulevard     Boulevard 
Sorauer Platz     Sorauer Platz 
gestaltete GF Marktplatz    Marktplatz 
gestaltete GF Wasserturm    Bautzener Straße / Wasserturm  
Mahnmal für die Opfer des Faschismus  Muskauer Straße 
 
Spielplätze (SP), Bolzplätze (BP) 
 

SP an der Heinrich–Heine–Straße   Heinrich–Heine–Straße 
SP im Freizeitpark    Freizeitpark 
SP Kohlestaubplatz    ehem. Straße des Friedens / Teichstraße 
BP + Skaterbahn     George–Beck–Straße 
Volleyballplatz und Spielbereich   Sorauer Platz / Albert–Schweitzer–Ring 
Fußballplatz ehem. 6. GS    Juri–Gagarin–Straße / Heinrich–Hertz–Straße 
Spielbereich am Marktplatz   Marktplatz 
 
Springbrunnen (SB), Wasserspiele (WS) 
 

SB am Wasserturm    Bautzener Straße /Wasserturm 
SB am Boulevard     Berliner Straße / Boulevard 
WS am Marktplatz    Karl–Marx–Straße / Marktplatz 
Glasmacherbrunnen    Kreisverkehr am Bahnhof 
 
naturnahe Flächen insbesondere öffentlich zugängige Uferbereiche von Seen und Teichen 

Braunsteich 
Jahnteich 
Ziegeleiteich 
Käseteich  
 
Sonstige Grünanlagen (GA) und Grünflächen (GF) 
 

GA mit Bäumen und Sträuchern    Bautzener Straße 
GA mit Bäumen und Sträuchern   Muskauer Straße 
GF       Berliner Straße 
GA mit Bäumen und Sträuchern   Prof.–Wagenfeld–Ring 
GA mit Bäumen und Sträuchern   Jacobistraße 
GF      Sachsendamm 
GA mit Bäumen und Sträuchern   Zum Fuchsbau  

 
Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 

 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO 

 
Sollte diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu Stande gekommen sein, gilt sie ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn 
1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist, 
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-

letzt worden sind, 
3.  der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
 a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder 
 b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-

verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 
Ist eine Verletzung nach vorstehender Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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RAT/8-94/13 

Bereitstellung benötigter Mittel zur Umrüstung der 
IT-Anlage in der Bruno-Bürgel-Oberschule 

 
Der Stadtrat beschließt den Betrag von 157.136,23 € für die 
Erneuerung der IT-Anlage in der Bruno-Bürgel-Oberschule 
Weißwasser in den Haushaltsplan 2014 einzustellen. 
 
Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

RAT/8-95/13 
Widmung einer Verkehrsfläche -  

Martin-Schulz-Straße 

 
Der Stadtrat beschließt, die im Lageplan gekennzeichnete 
Verkehrsfläche in der Martin-Schulz-Straße  Flur 2, Flurstück 
5/23 öffentlich zu widmen. 
Der Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 

 

 
 

Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 

 
 

RAT/8-96/13 
Widmung von Parkplatzflächen -  

Martin-Schulz-Straße 

 
Der Stadtrat beschließt, die im Lageplan gekennzeichneten 
Parkplatzflächen in der Martin-Schulz-Straße, Flur 2, Flurstück 
5/23 öffentlich zu widmen. 
Der Lageplan ist Bestandteil des Beschlusses. 
 

 
 

Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 

RAT/8-97/13 
Offenlegung des 1. Entwurfes  

des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
"Errichtung eines Hundesportausbildungsplatzes 

im Freizeitpark Weißwasser" 

 
Der Stadtrat beschließt die Offenlegung des 1. Entwurfes des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Errichtung eines 
Hundesportausbildungsplatzes im Freizeitpark Weißwasser“ in 
der Fassung vom September 2013. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Beteiligung der Öffentlich-
keit durchzuführen und die Stellungnahmen der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange einzuholen. 
 
Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

RAT/8-98/13 
Verkauf eines Grundstückes in der Gemarkung 

Weißwasser, Flur 3, Flurstück 172/2  
(Grünstraße) mit einer Größe von 1089 m² 

 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. be-
schließt den Verkauf des Grundstückes in der Gemarkung 
Weißwasser, Flur 3, Flurstück 172/2 mit einer Größe von 1089 
m², Lage: Grünstraße. Der Kaufpreis beträgt 25.000,00 € zzgl. 
aller Nebenkosten sowie der Grunderwerbssteuer. Käufer ist 
Fam. Marko aus Stockerau in Österreich. 
 
Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 

 
RAT/8-99/13 

Abbruch alte Eishalle mit Nebenanlagen 

 
Der Stadtrat bevollmächtigt den Oberbürgermeister nach Ab-
schluss des Vergabenachprüfungsverfahrens, gemäß § 8 
Sächsisches Vergabegesetz, die Bauleistung Abbruch der al-
ten Eishalle mit Nebenanlagen zu beauftragen. Der Zuschlag 
wird an die Firma erteilt, die nach Auffassung der Nachprü-
fungsbehörde den Zuschlag zu bekommen hat. 
 
 
Weißwasser, den 04.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 
 

 
Bekanntgabe der Eilentscheidung  

des Oberbürgermeisters  
gemäß § 52 Abs. 3 SächsGemO  

anstelle des Haupt-und Finanzausschusses 

 
HFA/8-92/13 

Auftragsvergabe - Beschaffung und Lieferung  
von Auftausalz Wintersaison 2013/2014 

 
Der Oberbürgermeister entscheidet die Vergabe des Auftrages 
„Beschaffung und Lieferung in Summe von 300 t Auftausalz 
(Steinsalz)“ an die Firma „METRAC Handelsgesellschaft mbH“ 
aus 13053 Berlin zum Angebotspreis von 23.919,00 EURO 
(brutto) zu vergeben 
 
Weißwasser, den 15.10.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Bekanntgabe der Entscheidungen des  
Oberbürgermeisters gemäß § 14 Hauptsatzung 

der Großen Kreisstadt Weißwasser/O.L. 
 
 

OB/57/13 
Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges  

vom Typ Heimann PVH 3-26 

 
Der Auftrag für die Anschaffung eines neuen Schneepfluges 
des Typs Heimann PVH 3-26 wird an die Firma Norbert Hei-
mann Stahlbau Litvinover Straße 4 in 09526 Olbernhau zu ei-
nem Bruttopreis von 11.890,48 € erteilt. 
Nach dem Vergleich der eingegangenen Angebote wurde 
festgestellt, dass die Firma Norbert Heimann Stahlbau das 
wirtschaftlichste Angebot abgegeben hat. 
 
Weißwasser, den 22.10.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

OB/58/13 
"OSP- Freianlagen am Vereinshaus  

Stadion der Kraftwerker" - Los 1 Pflasterarbeiten 

 
Der Oberbürgermeister entscheidet, die Firma Straßen- und 
Pflasterbau Noack GmbH aus Krauschwitz OT Sagar mit dem 
Los 1 Pflasterarbeiten Baumaßnahme „Oberlausitzer Sport- 
und Freizeitpark Freianlagen am Vereinshaus Stadion der 
Kraftwerker“ in Weißwasser zu einem Preis von 26.802,89 € 
brutto zu beauftragen. 
 
Weißwasser, den 22.10.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

OB/59/13 
"OSP Freianlagen am Vereinshaus  

Stadion der Kraftwerker" Los 3 Kanalarbeiten 

 
Der Oberbürgermeister entscheidet, die Firma Straßen- und 
Pflasterbau Noack GmbH aus Krauschwitz OT Sagar mit dem 
Los 3 Kanalarbeiten Baumaßnahme „Oberlausitzer Sport- und 
Freizeitpark Freianlagen am Vereinshaus Stadion der Kraft-
werker“ in Weißwasser zu einem Preis von 10.105,41 € brutto 
zu beauftragen. 
 
Weißwasser, den 22.10.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

OB/60/13 
"OSP Freianlagen am Vereinshaus  

Stadion der Kraftwerker" Los 2 Beleuchtung 

 
Der Oberbürgermeister entscheidet, die Firma Straßen- und 
Pflasterbau Noack GmbH aus Krauschwitz OT Sagar mit dem 
Los 2 Beleuchtung Baumaßnahme „Oberlausitzer Sport- und 
Freizeitpark Freianlagen am Vereinshaus Stadion der Kraft-
werker“ in Weißwasser zu einem Preis von 10.770,12 € brutto 
zu beauftragen. 
 
Weißwasser, den 22.10.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 

OB/61/13 
Rückbau ehemalige KiTa "Märchenland"  

in Weißwasser 

 
Der Oberbürgermeister entscheidet, die Firma SBR Görlitz 
GmbH aus Schöpstal mit dem Abbruch der ehemaligen KiTa 

Märchenland zu einem Preis von 86.040,39 € brutto zu beauf-
tragen. 
 
Weißwasser, den 11.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
 
 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der 
Sitzung des Stadtrates der Großen Kreisstadt 

Weißwasser/O.L. 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Weißwaser/O.L. führt  

am Mittwoch, dem 27.11.2013 um 16.00 Uhr 
im Lesesaal der Stadtbibliothek Weißwasser, Straße des 

Friedens 14 
seine 

Sitzung Nr. 45-9/13 
durch 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung 
2. Bekanntgabe der in nichtöffentlichen Teilen der Sitzun-

gen des Stadtrates und der beschließenden Ausschüsse 
gefassten Beschlüsse sowie der Entscheidungen des 
Oberbürgermeisters 

3. Informationen des Oberbürgermeisters 
4. Beschlussfassung 
4.1. Prioritätenliste für Investitionsvorhaben im Zeitraum 

2014 bis 2019 
4.2 Beschluss über den Arbeitsplan 2014 gemäß der Ver-

einbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Stadt 
Weißwasser/O.L. und Vattenfall Europe Mining AG 

4.3 Verteilung der von der Vattenfall Europe Mining AG zur 
Verfügung gestellten Spendenmittel 2014. 

4.4 Feststellung der Jahresrechnung 2012 
4.5 Beschluss über das Energiepolitische Arbeitsprogramm 

der Stadt Weißwasser/O.L. im Rahmen des Zertifizie-
rungsverfahren zum European Energy Award 

4.6 Sitzungskalender des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
im Jahr 2014 

4.7 Änderung des Gesellschaftervertrages AFOS GmbH 
4.8 Bereitstellung benötigter Mittel für den Neubau eines 

Mehrzweckgebäudes an der Friedrich-Froboeß-
Grundschule 

4.9 Bereitstellung benötigter Mittel für die Erneuerung des 
Datennetzes und der teilweisen Erneuerung des Elekt-
ronetzes in der Bruno-Bürgel-Oberschule 

4.10 Beschluss über die Bevollmächtigung zur Entscheidung 
über die Vergabe von Finanzhilfen im Programm "Stadt-
umbau Ost, Programmteil Aufwertung" im Stadtumbau-
gebiet Weißwasser. 

4.11 Bereitstellung benötigter Mittel für den Neubau eines 
Kunstrasenplatzes am Turnerheim 

5. Informationen und Anfragen 
5.1 Informationen zu den Projekten im OSP 
5.2 AG Vattenfall 
5.3 Informationen zur IGA 
5.4 Beantwortung der Anfragen aus der letzten Sitzung 
5.5 Neue Informationen und Anfragen 
6 Anträge 
6.1 Anträge aus vorherigen Sitzungen 
6.2 Neue Anträge 
7. Einwohnerfragen (gegen 18.00 Uhr) 
7.1  Beantwortung der Fragen aus der letzten Sitzung 
7.2 Aktuelle Fragen 
 
Fortsetzung in nichtöffentlicher Sitzung 
 
 
Weißwasser, den 13.11.2013 
Torsten Pötzsch 
Oberbürgermeister 
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Gemeinde Weißkeißel 
 
 

Öffentliche Bekanntmachungen 
 
 

Bekanntmachung über die Durchführung der 
Sitzung des Gemeinderates Weißkeißel 

 
 

Der Gemeinderat Weißkeißel führt 
am Dienstag, dem 26.11.2013 um 19.00 Uhr 

im Versammlungsraum des Feuerwehrgerätehauses, 
Kaupener Straße 6, Weißkeißel 

seine 
Sitzung Nr. 47-9/13 

durch 
 
Tagesordnung: 
 
1. Eröffnung 
2. Protokollkontrolle 
3. Bürgerfragestunde 
4.  Beschlussfassung 
4.1 Feststellung der Jahresrechnung 2012 
4.2 Haushaltssatzung der Gemeinde Weißkeißel für das 

Haushaltsjahr 2014 
4.3 Überplanmäßige Ausgabe - Personalausgaben 2013 
4.4 Sitzungskalender 2014 des Gemeinderates Weißkeißel 
4.5 Kompensionsvereinbarung zwischen der Gemeinde 

Weißkeißel und der Vattenfall Europe Mining AG zur  
 Unterstützung für den Bau der Heimatstube Weißkeißel 
 
Weißkeißel, den 12.11.2013 
Andreas Lysk 
Bürgermeister 
 
 
 
 

Mitteilungen aus der Gemeinde 
 
 

Rentnerweihnachtsfeier 

 
Die diesjährige Rentnerweihnachtsfeier findet am 11. 12. 2013 
im Dorfgemeinschaftshaus statt. Beginn ist um 15.00 Uhr. 
Es sind alle Seniorinnen und Senioren aus Weißkeißel recht 
herzlich eingeladen. 
Wer abgeholt werden möchte, kann sich unter der  
Telefonnummer 0171 754 1057 bei Herrn Henri Hänchen  
melden. 
 
 
 
 

Vereine, Verbände und  
Institutionen 

 
 

Kirchengemeinden Krauschwitz 
und Podrosche – Pechern 

 
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Leser! 
 
Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.  
(Lukasevangelium 17,21)  
„Wann kommt das Reich Gottes?“, so wird Jesus gefragt. Da-
hinter steht eine große Sehnsucht. Über 300 Jahre lang wech-
selten die politischen Herrscher und Mächte in Israel, der 
Glaube an Gott verlor an Bedeutung und eine Verwässerung 
des Glaubens machte sich breit. In Israel drangen andere Re-
ligionen und Götter ein, mehrmals wurde der Tempel in Jeru-
salem geplündert – und dort sogar anderen Göttern geopfert.  

 
 
„Wann wird „Gottes Reich“, Gottes Herrschaft endlich wieder 
Einzug halten in diese wirren Zeiten?“ 
 Die Sehnsucht nach Gottes Herrschaft in dieser Welt ist auch 
heute so aktuell wie damals. Die blutigen Bürgerkriege in 
Ägypten und Syrien mit unsäglichem Leid lassen uns sprach- 
und hilflos werden. Aber genauso erleben wir in unserem ei-
genen Land, wie viel Leid sich Menschen gegenseitig zufügen. 
Da schlägt Kriegsflüchtlingen mit all ihren traumatischen Erfah-
rungen in einem Berliner Asylbewerberheim offener Hass und 
Ablehnung entgegen. Beziehungskonflikte in Familien führen 
dazu, dass Eltern ihre Kinder töten. Wann kommt endlich das 
Reich Gottes? Wann werden Himmel und Erde endlich allein 
durch die Herrschaft Gottes bestimmt sein? Die Antwort, die 
Jesus den Pharisäern gibt und die uns auch heute genauso 
gilt lautet: „Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an 
äußeren Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sa-
gen: Seht, hier ist es! Oder: Dort ist es! Denn das Reich Gottes 
ist mitten unter Euch.“ Gott hat sich klein gemacht – als er Je-
sus, seinen Sohn, zu uns auf die Erde sandte – als er Mensch 
wurde und alle unsere Nöte und Sorgen selbst durchlebte. Bei 
seiner Rückkehr zu Gott – in dessen Reich – hat er seinen 
Freunden versprochen: „Ich bin bei euch alle Tage!“ Seitdem 
ist er an der Seite der Gläubigen – unsichtbar, aber spürbar, 
erlebbar -und bringt damit die Macht, die Kraft und alle ihm zur 
Verfügung stehenden göttlichen Möglichkeiten zu uns. So ist 
sein Reich da – für uns.  „Siehe, das Reich Gottes steht Euch 
zur Verfügung“ - das fordert dazu heraus, der Herrschaft Got-
tes im eigenen Leben Raum und Zeit zu geben. Ist das nicht 
ein tolles Angebot? 
  Pfarrer Michael Jahn  mit dem gemeinsamen  
  Gemeindekirchenrat 
 

 
In den Gemeindekirchenrat wurden gewählt: 

 
Drogoin. Henry  - Krauschwitz 
Glowna, Elke  - Krauschwitz 
Hoffmann, Rainer - Krauschwitz 
Hundt, Thomas - Krauschwitz 
Kliemann, Irene - Krauschwitz 
Prelop, Marlies - Krauschwitz 
Ebert, Margot  - Werdeck 
Mätzschke, Regina  - Klein Preibus 

 
Als Ersatzälteste wurden gewählt: 
Heyne, Erich      - Pechern 
Drogoin, Markus - Krauschwitz 
 

 
Gemeindeveranstaltungen: 
 
Kirchenchor  - donnerstags  19:30 Uhr 
Posaunenchor  - freitags  19:00 Uhr  
 
 
Gottesdienste          Wo /Gestaltung 
 
17.11.2013, 09.30 Uhr Kirche Krauschwitz 
Gottesdienst Pfarrer Jahn 
 
Gemeindeabend am Gemeindehaus Krauschwitz 
Buß- und Bettag Pfarrer Jahn 
Mittwoch, 20.11.2013, 19.00 Uhr und Gast 
 
Samstag, den 23.11.2013  
Friedhofsandachten  
13.30 Uhr Freidhof Pechern Pfarrer Jahn 
14.15 Uhr Freidhof Podrosche Pfarrer Jahn 
 
24.11.2013, 09.30 Uhr Kirche Krauschwitz 
Gottesdienst mit Gedächtnis Pfarrer Jahn 
und Hl. Abendmahl Kirchenchor 
 
24.11.2013  
Friedhofsandachten 
13.30 Uhr Friedhof Skerbersdorf Pfarrer Jahn, Posaunenchor 
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14.15 Uhr Friedhof Sagar Pfarrer Jahn, Posaunenchor 
15.00 UhrFriedhof Weißkeißel Pfarrer Jahn, Posaunenchor 
 
01.12.2013, 09.30 Uhr Kirche Krauschwitz 
Familien-Gottesdienst Pfarrer Jahn  
mit Taufgedächtnis 
 
Kinderstunde in Klein-Priebus 16.11. 10 – 11:30 Uhr  
  
Jugendnacht in Rothenburg 16.11. 20:00 Uhr bis 17.11. 
08:00 Uhr, Schwimmhalle, Turnhalle, Aula des Gymnasiums 
 
Angebote des CVJM: 
 
Die "Weltendecker“  donnerstags 9:15 – 10:30 Uhr  
(Krabbelgruppe 0 – 4 Jahre mit Begleitperson )   
 
Jungschar  montags, 16:30 Uhr 
Teenietreff  montags, 18:00 Uhr 
Bibeltreff   sonnabends, 20:00 Uhr 
 

Kirchenbüro:  Kirchstrasse 7, 02957 Krauschwitz 
Tel: (035771) 69517      Fax: (035771) 640054 
E-Mail: ekgm.krauschwitz@kkvsol.net    

Sprechzeiten Kirchbüro: Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr  
Bankverbindung:  evangelisches  Verwaltungsamt 
 IBAN  DE33350601901566300024, 
 BIC    GENODED1DKD  
Verwendungszweck  
Kirchengemeinde Krauschwitz oder Podrosche/Pechern  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir gratulieren 
 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern und 
Jubilaren des Monats Dezember auf das  
Herzlichste. Wir wünschen alles Liebe,  

Gesundheit und Lebensfreude. 

 
am 02.12.2013 Hubert Gärtner     zum 66. Geburtstag 
am 03.12.2013 Walter Jähn     zum 73. Geburtstag 
am 04.12.2013 Waltraut Erfurth     zum 86. Geburtstag 
am 06.12.2013 Gerhard Günther     zum 67. Geburtstag 
am 06.12.2013 Horst Wünsche     zum 78. Geburtstag 
am 07.12.2013 Heinz Jannack     zum 65. Geburtstag 
am 07.12.2013 Heinz Ladusch     zum 84. Geburtstag 
am 08.12.2013 Edelgard Pegesa     zum 79. Geburtstag 
am 09.12.2013 Günter Kubisch     zum 83. Geburtstag 
am 13.12.2013 Siegfried Kliemann     zum 77. Geburtstag 
am 14.12.2013 Ulrike Brose     zum 70. Geburtstag 
am 18.12.2013 Jenny Wünsche     zum 71. Geburtstag 
am 20.12.2013 Hans-Jürgen Lehmann  zum 68. Geburtstag 
am 20.12.2013 Rudolf Schneider     zum 83. Geburtstag 
am 21.12.2013 Fritz Koller      zum 85. Geburtstag 
am 22.12.2013 Reinhard Glaser     zum 66. Geburtstag 
am 22.12.2013  Renate Robel     zum 66. Geburtstag 
am 23.12.2013 Ingeburg Jurk     zum 84. Geburtstag 
am 26.12.2013 Reinhard Schurig     zum 73. Geburtstag 
am 27.12.2013 Gerhard Schenka     zum 79. Geburtstag 
am 27.12.2013 Ursula Schneider     zum 65. Geburtstag 
am 29.12.2013 Reinhard Hergesell     zum 65. Geburtstag 
am 29.12.2013 Konrad Weichelt     zum 77. Geburtstag 
am 31.12.2013 Wolf-Dietrich Kepstein    zum 70. Geburtstag 
 
 
 
 

 


